


Gesetz 

Der normierte Sucheinstieg für Gesetze einer Gebietskörperschaft wird durch Kom-

bination des normierten Sucheinstiegs, der die Gebietskörperschaft repräsentiert, 

für die sie gelten, und dem bevorzugten Titel für den Gesetzestitel gebildet.  

Der bevorzugten Titel für ein einzelnes Gesetz wird nach der folgenden Rangfolge 

bestimmt: 

a) offizieller Kurztitel oder Zitiertitel                                                                                     

b) offizielle Langform des Gesetzestitels                                                                              

c) inoffizieller Kurztitel oder Zitiertitel, der in der juristischen Literatur verwendet 

wird                                                                                                                                             

d) jede sonstige offizielle Bezeichnung (z. B. die Nummer, das Datum)  

Der Beziehungscode für die Gebietskörperschaft  lautet enj = normerlassende Ge-

bietskörperschaft. 

 

Wenn ein Gesetz zusammen mit den Regelungen usw. herausgegeben wird, die von dem Gesetz abge-

leitet sind, wird der normierten Sucheinstieg, der für das Gesetz geeignet ist, verwendet.  

Der bevorzugte Werktitel (Feld 303) war bereits in der GND vorhanden und konnte verknüpft werden. 

Der Identifikator für die Manifestation ist ein Kernelement. Dazu gehören auch Identifikatoren, die von 

Verlagen vergeben werden. Da Feld 551 für Musikalien und Tonträger reserviert ist, wurde die Bestell-

nummer in Feld 501 angegeben. 


